





                        Neuruppin 30.10.2009

Antrag des Vorstandes des TKV „Ruppin“ e.V. an die Mitgliederversammlung

Betrifft: Satzungsänderung

 Der Vorstand des TKV Ruppin“ e.V. beantragt hiermit die Änderung der Satzung des Vereins und Ergänzung  des neuen Paragraphen § 11. 

Der alte Paragraph 11 dann 12 bleibt wie alle anderen bestehen wie ff. Es ändert sich lediglich die Nummerierung der Paragraphen 12 wird 13, 13 wird 14, 14 wird 15, 15 wird 16, 16 wird 17 und 17 wird 18.   

§ 11

Vergütung der ehrenamtlichen Tätigkeit, Aufwendungsersatz, bezahlte Mitarbeit

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.

2. Der Vorstand / Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich gegen Zahlung einer angemessenen pauschalierten Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.

Bergründung / 

Auszug aus dem Schreiben des LSB Brandenburg e.V. vom 30.04.09: 

Mit dem Schreiben des LSB Brandenburg e.V. Referat Finanzen werden alle im LSB Brandenburg e.V. organisierten Mitgliedsvereine gebeten ihre Satzungen zu prüfen. 

Das Bundesministerium für Finanzen weißt darauf hin, dass Vorstandsmitglieder als Entschädigung für aufgewendete Arbeitszeit und Arbeitskraft geleistete Zahlungen satzungswidrig sind, wenn die Satzung die Möglichkeit einer Vergütung nicht ausdrücklich vorsieht.

Ein Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung des Vorstandes erlaubt und der dennoch pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des Vorstandes zahlt, verstößt gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann nicht als gemeinnützig behandelt werden.

Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit des Vereins ist aus Billigkeitsgründen abzusehen, wenn die Zahlungen nach dem 10. Oktober 2007 geleistet wurden, nicht unangemessen hoch waren und die Mitgliederversammlung bis zum 31.12.2009 eine Satzungsänderung beschließt, die eine Bezahlung der Vorstandsmitglieder zulässt.

Der Vorstand
